
(9. Grundlagen) 
 
Grundlagen 
 
Rechtliche Grundlage ist die Verfassung, insbesondere: 
 
Artikel 151: 
„Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen. In diesen Grenzen ist die 
wirtschaftliche Freiheit des einzelnen zu sichern.“ 
 
Artikel 152: 
„Wucher ist verboten. Rechtsgeschäfte, die gegen die guten Sitten verstoßen sind nichtig.“ 
 
Artikel 153: 
„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das Gemeine Beste.“ 
 
Artikel 155: 
Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen in einer Weise überwacht, die 
Mißbrauch verhütet und dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und allen 
deutschen Familien, besonders den kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und 
Wirtschaftsheimstätte zu sichern.“ 
 
Artikel 164:  
„Der selbständige Mittelstand in Landwirtschaft, Gewerbe und Handel ist in Gesetzgebung und 
Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung und Aufsaugung zu schützen.“ 
 
Zitat: 
 
 „Nach wie vor ist einzuklagen, daß der Schlußartikel des alten Grundgesetzes, Artikel 146, der 
zwingend vorgeschrieben hat, im Fall der deutschen Einheit dem deutschen Volk eine neue Verfassung 
vorzulegen, nicht eingehalten worden ist! Ich bin sicher, daß wir alle einen ungeheuren und kaum 
auszugleichenden Schaden erleben, wenn wir weiterhin mit diesem Verfassungsbruch leben! Die Väter 
und Mütter des Grundgesetzes in der alten Bundesrepublik haben die Verfassung der Bundesrepublik 
als Provisorium im Hinblick auf eine später vielleicht mögliche Einheit verstanden. Dementsprechend 
war die Präambel formuliert und dementsprechend der Schlußartikel. Daran müssen wir uns halten!“ 
 

Nobelpreisträger Günter Grass in seinem Buch „Fragen zur Deutschen Einheit“ 


